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1 Archäologische Funde 
Archäologische Funde bei Baumaßnahmen sind sofort dem Archäologischen Landesamt 
Sachsen in Dresden zu melden. Fundstellen sind inzwischen vor weiterer Zerstörung zu 
sichern. 
Nach § 14 SächsDSchG bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer Erd-
arbeiten etc. an einer Stelle ausführen will, von der bekannt oder den Umständen nach zu 
vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. 
Sofern auf dem durch die Bautätigkeit betroffenen Areal durch das Landesamt für Archäo-
logie eine archäologische Grabung durchgeführt werden muss, sind auftretende Befunde 
und Funde sind sachgerecht auszugraben und zu dokumentieren. Der künftige Bauträger 
wird im Rahmen des Zumutbaren an den Kosten beteiligt (§ 14, Abs. 3 SächsDSchG). Der 
zeitliche und finanzielle Rahmen der Ausgrabung sowie das Vorgehen wird in einer zwi-
schen Bauherren und Landesamt für Archäologie abzuschließenden Vereinbarung ver-
bindlich festgehalten. Die Festsetzung des vereinbarten Erstattungsbetrages erfolgt durch 
das Regierungspräsidium. 

2 Altlastenverdachtsflächen 
Im Plangebiet sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Altlasten / Altlastenverdachtsflä-
chen oder schädliche Bodenveränderungen erfasst. 
Durch den Vorhabenträger sind bisher nicht bekannt gewordene Altlasten oder von ihm 
bzw. einem von ihm Beauftragten verursachte schädliche Bodenveränderungen gemäß § 
10 Abs. 2 SächsABG vom 20.05.1999 (SächsGVBl. S. 262) der zuständigen unteren Ab-
fall- und Bodenschutzbehörde (Bergamt Borna / Landratsamt Leipziger Land) unverzüglich 
anzuzeigen. 

4 Baugrund 
Für die Planung der einzelnen Bauvorhaben ist in jedem Fall eine projektbezogene Bau-
grunderkundung erforderlich, auf deren Grundlage der erforderliche Aufwand für die Grün-
dung am jeweiligen Standort bestimmt werden kann. 

5 Vermessungs- und Grenzmarken 
Im Bereich des Planungsvorhabens befinden sich Vermessungs- und Grenzmarken , die entspre-
chend § 7 Abs. 1 SächsVermG besonders zu schützen sind bzw. erhalten werden müssen. Sollte 
eine Beeinträchtigung durch Baumaßnahmen unumgänglich sein, ist gemäß § 7 Abs. 2 Sächs-
VermG die Sicherung rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten dem Vermessungsamt Borna als zustän-
dige Vermessungsstelle oder einem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur in Auftrag zu ge-
ben. 


